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(54) Sicherheitselement für Verpackungen

(57) Verpackungsmaterialien, insbesondere Ver-
packungsfolien aufweisend ein metallisches Trägersub-
strat oder ein mit einer metallischen Beschichtung ver-
sehenes Trägersubstrat, dadurch gekennzeichnet, dass
das Trägersubstrat ein, in zwei unterschiedlichen visuell
erkennbaren Farben, gedrucktes Linienraster aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Verpackungsmaterialien,
insbesondere für Pharmabereich, die ein Sicherheitsele-
ment mit Flip-Flop-Effekt aufweisen.
[0002] In der EP 1 389 537 A1 (PCT/JP2002/003495)
wird ein Kopierschutzmerkmal für Wertdokumente und
dergleichen mit Flip Flop Effekt beansprucht, das nur im
Druck herstellbar ist. Dabei wird jeweils eine metallische
Schicht als Reflektorschicht gedruckt.
[0003] Gegenstand der Erfindung sind daher Verpak-
kungsmaterialien, insbesondere Verpackungsfolien auf-
weisend ein metallisches oder metallisiertes Trägersub-
strat, dadurch gekennzeichnet, dass das Trägersubstrat
ein, in zwei unterschiedlichen visuell erkennbaren Far-
ben, gedrucktes Linienraster aufweist.
[0004] Als Trägersubstrate kommen metallisierte
Kunststofffolien , beispielsweise aus PI, PP, MOPP, PE,
PPS, PEEK, PEK, PEI, PSU, PAEK, LCP, PEN, PBT,
PET, PA, PC, COC, POM, ABS, PVC in Frage. Die Trä-
gerfolien weisen vorzugsweise eine Dicke von 5 - 700
Pm, bevorzugt 5 - 200 Pm, besonders bevorzugt 5 - 50
Pm auf.
[0005] Als Trägersubstrat können Metallfolien, bei-
spielsweise Al-, Cu-, Sn-, Ni-, Fe-oder Edelstahlfolien mit
einer Dicke von 5 - 200 Pm, vorzugsweise 5 bis 80 Pm,
besonders bevorzugt 10 - 50 Pm dienen. Die Folien kön-
nen auch oberflächenbehandelt, beschichtet oder ka-
schiert beispielsweise mit Kunststoffen oder lackiert sein.
[0006] Besonders bevorzugt werden Aluminiumfolien
verwendet.
[0007] Die Linien des Linienrasters weisen vorzugs-
weise eine Dicke von 0,05 bis 0,8 mm, besonders bevor-
zugt 0,1 bis 0,4 mm. Die Linien können auch als Mikrotext
ausgeführt sein. Es ist aber auch denkbar, jedes andere
grafische Element so zu gestalten, dass es wie eine Linie
aussieht.
[0008] Die Linien werden abwechselnd in 2 unter-
schiedlichen Farben gedruckt. Die den Wechsel des Mo-
tivs bedingenden Bilder werden jeweils in den beiden
jeweiligen Linienrastern als negative Formen ausge-
spart.
[0009] Unter Bildern werden in diesem Zusammen-
hang Motive, Zeichen, Symbole, Logos, Buchstaben,
Buchstabenfolgen, Linienabfolgen und dergleichen ver-
standen.
[0010] Durch die Verwendung eines metallischen oder
metallisierten Trägersubstrat kann der erste Aufdruck,
der die Reflektorschicht bildet, entfallen. Dadurch kann
das Sicherheitselement bedeutend wirtschaftlicher her-
gestellt werden.
[0011] Bei einem silberfarbenen Trägersubstrat ist es
vorteilhaft als eine erste Farbe immer weiß einzusetzen,
die Farbe gelb oder aufgehellte mit weiß versetzten Far-
ben eignen sich auch gut.
Als zweite Farbe kann man jede Farbe verwenden die
deutlich dunkler ist.
[0012] Entscheidend für die gute Qualität des Flip Flop

auf bereits reflektierenden Flächen ist ein nicht als Voll-
ton 100 % druckender Auszug zu wählen. Die Farbaus-
züge sind vorzugsweise gerastert.
[0013] Es kann ein normaler 40er oder 50er Punktra-
ster verwendet werden. Eine Rasterung der Farbe weiß
von 50 oder 75% und der Farbe Magenta von 25 oder
30% haben sich als hervorragend geeignet zur Erzielung
des gewünschten Effekts herausgestellt.
[0014] Diese Parameter sind für alle Druckverfahren
geeignet, beispielsweise für Tief-, Flexo-, Sieb-, Digital-
druck und dergleichen.
[0015] In den Figuren 1 bis 3 ist ein erfindungsgemä-
ßes Sicherheitsmerkmal dargestellt.

Fig. 1 stellt die Bedruckung ausgeführt in heller Far-
be dar.
Fig. 2 stellt die Bedruckung in dunkler Farbe dar.
Fig. 3 stellt das fertige Sicherheitselement auf einer
metallischen Folie dar.

Darin bedeuten 1 die Bedruckung in heller Farbe, 2 die
Bedruckung in dunkler Farbe und 3 das Trägersubstrat.
[0016] Das erfindungsgemäße Verpackungsmaterial
wird vorzugsweise für Verpackungen im Pharmabereich,
beispielsweise Blisterverpackungen und dergleichen
verwendet.

Patentansprüche

1. Verpackungsmaterialien, insbesondere Verpak-
kungsfolien aufweisend ein metallisches Trägersub-
strat oder ein mit einer metallischen Beschichtung
versehenes Trägersubstrat, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Trägersubstrat ein, in zwei un-
terschiedlichen visuell erkennbaren Farben, ge-
drucktes Linienraster aufweist.

2. Verpackungsmaterial nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Linien eine Stärke von
0,05 bis 0,8 mm aufweisen.

3. Verpackungsmaterial nach einem der Ansprüche 1
bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Linien-
raster eine 30 bis 50 Punktraster ist.

4. Verpackungsmaterial nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Linien-
raster in Form von Motive, Zeichen, Symbole, Logos,
Buchstaben, Buchstabenfolgen oder Linienabfolgen
vorliegt.

5. Verwendung das Verpackungsmaterial nach einem
der Ansprüche 1 bis 4 für Verpackungen im Phar-
mabereich.
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